
Ratgeber Recht

Bitte ganz förmlich – Testament rechtsgültig 
erstellen
«Meine schwer kranke Cousine ist vor einem halben Jahr verstorben. Wir 
hatten schon seit Kindertagen eine sehr gute Beziehung zueinander, die sich 
über die Jahre noch verfestigt hat. Bis zuletzt habe ich sie auch gepflegt. Mit 
ihrer einzigen Schwester hatte meine Cousine hingegen keinerlei Kontakt. 
Vor zwei Monaten fand die Eröffnung des Testaments meiner Cousine statt. 
Ich war sehr gerührt, als ich las, dass meine Cousine mich als ihre Alleinerbin 
eingesetzt hat. Vor wenigen Tagen bekam ich ein Schreiben vom Gericht, wo 
mitgeteilt wurde, dass die Schwester meiner Cousine Klage eingereicht habe 
und darin verlangt, dass die ganze Erbschaft an sie geht. Sie begründet das 
damit, dass meine Cousine das Testament nicht unterschrieben habe. Kommt 
sie damit durch, obwohl meine Cousine mich ausdrücklich als ihre Alleinerbin 
bezeichnet hat und ich sie bis zu ihrem Lebensende begleitet habe?»

Im Erbrecht gelten strenge 
Formvorschriften, die 
strikt eingehalten werden 
müssen. Ein Testament 
muss von Anfang bis zum 
Ende von Hand geschrie-
ben sein, mit Angabe von 
Jahr, Monat und Tag der 
Niederschrift. Das Testa-
ment muss mit vollem Na-
men unterschrieben sein. 
Wenn eine Formvorschrift 
nicht eingehalten ist, so 
kann das Testament ganz 
oder teilweise für ungültig 
erklärt werden. Es besteht 
dann keine (vollumfängli-
che) Willensäusserung des 
Erblassers oder der Erb-
lasserin, womit das Gesetz 
zur Anwendung gelangt 
(bspw. die gesetzliche Erb-
folge). In Ihrem Fall wäre 
die Schwester Ihrer Cousi-
ne als nächste Verwandte 
erbberechtigt und würde 

das gesamte Vermögen 
Ihrer Cousine erben, da 
die Erbeinsetzung von Ih-
nen nicht gültig ist. Wäre 
das Testament gültig, so 
wären Sie eingesetzte Al-
leinerbin, da für Geschwis-
ter kein Pflichtteilsrecht 
besteht. Diesen Fall hatte 
jüngst das Bundesgericht 
zu beurteilen (Urteil 
5A_133/2023). Er zeigt 
eindrücklich auf, dass 
es ratsam ist, sich bei 
komplexen Rechtsthemen, 
wozu das Erbrecht zählt, 
fachmännisch beraten zu 
lassen. Die Überprüfung 
eines handschriftlichen 
Testaments durch einen 
Rechtsanwalt oder eine 
Rechtsanwältin ist emp-
fehlenswert und auch 
nicht mit allzu grossen 
Kosten verbunden. Als 
Alternative zum eigenhän-

digen Testament bietet 
sich immer ein öffentlich 
beurkundetes Testament 
an, wo Sie vom Notar oder 
der Notarin umfassend 
rechtlich beraten werden. 
In diesem Sinne gilt: Bitte 
ganz förmlich! 
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